
SOFTWARELIZENZ 

ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DIESES DOKUMENT SORGFÄLTIG DURCH, 
BEVOR SIE HYENA, USER COMMANDER, EXPORTER PRO, SYSTEMTOOLS 
COMMANDER ODER EINE ANDERE KOSTENLOSE SOFTWARE VON 
SYSTEMTOOLS SOFTWARE („die Software“) VERWENDEN. JEDE PERSON 
ODER UNTERNEHMEN („Endbenutzer“), DIE DIESE SOFTWARE 
VERWENDET, ERKLÄRT SICH MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER LIZENZ 
EINVERSTANDEN. 

 

Urheberrecht 

Alle Rechte und Urheberrechte an der Software (einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf alle in die Software integrierten Bilder, Fotos, Animationen, 
Videos, Audiodateien und Texte), alle zugehörigen gedruckten Materialien 
und alle Kopien der Software liegen bei SystemTools Software Inc. 
(„Lizenzgeber“). Die Software ist durch Urheberrechtsgesetze und 
internationale Abkommen geschützt. 

 

Lizenz 

Die Software und die zugehörige Dokumentation werden dem Endbenutzer 
vom Lizenzgeber ausschließlich zur Nutzung gemäß den Bestimmungen 
dieser Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt. Der Lizenzgeber behält 
sich alle Rechte vor, die dem Endnutzer nicht ausdrücklich gewährt werden. 
Der Endnutzer ist Eigentümer des Datenträgers, auf dem die Software 
gespeichert ist, der Lizenzgeber behält jedoch das Eigentum an allen 
Kopien der Software selbst. Der Endnutzer trägt die alleinige Verantwortung 
für die Installation, die Nutzung und die Ergebnisse, die durch die Nutzung 
der Software erzielt werden. Dem Endnutzer wird eine beschränkte, nicht-
exklusive Lizenz zur Erstellung einer Kopie der Software ausschließlich zu 
Sicherungs- oder Archivierungszwecken und zur Installation der Software 
nur auf Computern gewährt, die unter diese Lizenzvereinbarung fallen und 
für die eine Lizenz erworben wurde. Der Endnutzer darf die Software und 
alle Rechte aus dieser Lizenz zusammen mit einer Kopie dieser Lizenz und 
aller der Software beiliegenden schriftlichen Unterlagen an einen Dritten 
übertragen, vorausgesetzt, (i) der Endnutzer benachrichtigt den Lizenzgeber 
schriftlich über die Übertragung (einschließlich der Identität des 



Übernehmers), (ii) der andere Vertragspartner liest und akzeptiert die 
Bedingungen dieser Lizenz und (iii) der Endnutzer verpflichtet sich, keine 
Kopien der Software (einschließlich Sicherungskopien) zu behalten, alle 
Installationen der Software zu entfernen/deinstallieren und die Nutzung der 
Software einzustellen. Einschränkungen: Der Endnutzer darf die Software 
nicht unterlizenzieren, abtreten oder an Dritte weitergeben. Der Endnutzer 
darf die Software nicht dekompilieren, zurückentwickeln, disassemblieren 
oder anderweitig in eine für Menschen lesbare Form bringen. Der Endnutzer 
darf die Software weder modifizieren, anpassen, übersetzen, vermieten, 
verleasen, verleihen, gewinnbringend weiterverkaufen, verbreiten noch 
anderweitig abtreten oder übertragen oder abgeleitete Werke auf Basis der 
Software oder Teilen davon erstellen. Eine Lizenz für die Software darf nicht 
geteilt oder gleichzeitig auf verschiedenen Computern verwendet werden, 
es sei denn, für jeden Endnutzer, der die Software verwendet, wurde eine 
Lizenz erworben. Die Software und die Dokumentation unterliegen 
eingeschränkten Rechten der US-Regierung. Die Nutzung, Vervielfältigung 
oder Offenlegung durch die Regierung unterliegt den in Unterabsatz (c)(1)(ii) 
der Klausel „Rechte an technischen Daten und Computersoftware“ in 
DFARS 252.227-7013 bzw. den Unterabsätzen (c)(1) und (2) der Klausel 
„Beschränkte Rechte an kommerzieller Computersoftware“ in 48 CFR 
52.227-19 festgelegten Beschränkungen. 

 

Schutz und Sicherheit 

 

Der Endnutzer verpflichtet sich, nach besten Kräften alle angemessenen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Software zu schützen und sicherzustellen, 
dass keine unbefugte Person Zugriff darauf erhält und dass keine unbefugte 
Kopie, Veröffentlichung, Offenlegung oder Verbreitung, weder ganz noch 
teilweise, in irgendeiner Form erfolgt. Der Endnutzer erkennt an, dass die 
Software wertvolle vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse 
enthält und dass unbefugte Nutzung und/oder Kopie dem Lizenzgeber 
schaden. 

 

Kündigung 

 



Diese Lizenz gilt bis zu ihrer Kündigung. Diese Lizenz erlischt sofort und 
ohne Benachrichtigung durch den Lizenzgeber, wenn der Endnutzer gegen 
eine ihrer Bestimmungen verstößt. Nach Beendigung der Lizenz muss der 
Endnutzer die Software und alle Kopien davon vernichten und 
deinstallieren. Der Endnutzer kann diese Lizenz jederzeit durch Vernichtung 
und Deinstallation beenden. 

 

Eingeschränkte Gewährleistung 

 

Der Lizenzgeber gewährleistet, dass die Software für 30 Tage ab Kaufdatum 
durch den ursprünglichen Endnutzer im Wesentlichen gemäß den zum 
Zeitpunkt des Versands gültigen, veröffentlichten Funktionsspezifikationen 
funktioniert. Tritt während der Gewährleistungsfrist ein Mangel auf, muss 
der Endnutzer die Software an den Lizenzgeber zurücksenden. Die einzige 
Verpflichtung des Lizenzgebers besteht dann nach dessen Wahl darin, die 
defekte Software zu ersetzen oder den Kaufpreis zu erstatten. Der 
Endnutzer erklärt sich damit einverstanden, dass die vorstehenden 
Bestimmungen sein einziges und ausschließliches Rechtsmittel bei 
Verletzung der Gewährleistungen durch den Lizenzgeber gemäß diesem 
Vertrag darstellen. Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Software, 
die von anderen Personen als dem Lizenzgeber in irgendeiner Weise 
verändert wurde. Der Lizenzgeber ist nicht verantwortlich für Probleme, die 
durch inkompatible Betriebssysteme oder Geräte verursacht werden, oder 
für Probleme bei der Interaktion der Software mit Software, die nicht vom 
Lizenzgeber bereitgestellt wurde. Mündliche oder schriftliche 
Informationen oder Ratschläge des Lizenzgebers, seiner Händler, 
Vertriebspartner, Mitarbeiter oder Beauftragten begründen keine Haftung. 

 

Diese Gewährleistung wird in keiner Weise erweitert, geändert oder ergänzt. 

 

DIE OBEN GENANNTE GARANTIE UND DER OBEN GENANNTE 
RECHTSSCHUTZ SIND AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZEN ALLE ANDEREN 
GARANTIEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, 
EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE 
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER 



EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER ENDBENUTZER TRÄGT 
DAS GESAMTE RISIKO HINSICHTLICH DER EIGNUNG, QUALITÄT UND 
LEISTUNG DER SOFTWARE. Der Lizenzgeber, seine Direktoren, leitenden 
Angestellten, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen haften in keinem 
Fall gegenüber dem Endnutzer für Folgeschäden, Nebenschäden, indirekte 
Schäden, besondere oder Strafschäden (einschließlich Schäden aus 
entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Datenverlust oder Verlust 
von Geschäftsinformationen usw.), die aus der Nutzung oder der 
Unmöglichkeit der Nutzung der Software oder der zugehörigen schriftlichen 
Materialien entstehen, selbst wenn der Lizenzgeber auf die Möglichkeit 
solcher Schäden hingewiesen wurde. Die Haftung des Lizenzgebers 
gegenüber dem Endnutzer (sofern vorhanden) für tatsächliche direkte 
Schäden jeglicher Art und unabhängig von der Art der Klage ist auf den 
ursprünglich an den Lizenzgeber für die Softwarelizenz gezahlten Betrag 
beschränkt und übersteigt diesen in keinem Fall. Erweiterungen 

Der Lizenzgeber kann den Endnutzer nach eigenem Ermessen von Zeit zu 
Zeit über Aktualisierungen, Upgrades, Erweiterungen oder Verbesserungen 
der Software und/oder neue Versionen der Software (zusammenfassend 
„Erweiterungen“) informieren und dem Endnutzer die Nutzung dieser 
Erweiterungen gegen Zahlung der vom Lizenzgeber jeweils festgelegten 
Preise lizenzieren. Alle dem Endnutzer bereitgestellten Erweiterungen der 
Software unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieser Lizenz. Damit der 
Endnutzer über etwaige Software-Erweiterungen informiert und zur 
Nutzung lizenziert wird, muss er dem Lizenzgeber seine E-Mail-Adresse 
mitteilen. 

Allgemeines 

Diese Lizenz unterliegt dem Recht des US-Bundesstaates Texas und ist 
nach diesem auszulegen. Sie gilt zugunsten des Lizenzgebers und des 
Endnutzers sowie ihrer jeweiligen Rechtsnachfolger, Abtretungsempfänger 
und gesetzlichen Vertreter. Sollte eine Bestimmung dieser Lizenz von einem 
zuständigen Gericht ganz oder teilweise für ungültig oder nicht 
durchsetzbar erklärt werden, so ist diese Bestimmung im maximal 
zulässigen Umfang durchzusetzen, und die übrigen Bestimmungen dieser 
Lizenz bleiben vollumfänglich in Kraft. Alle Mitteilungen an den Lizenzgeber 
sind per Einschreiben mit Rückschein und frankiert an folgende Adresse zu 
senden: SystemTools Software, Inc., P.O. Postfach 1209, La Vernia, Texas 
78121 



Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien 
hinsichtlich des Vertragsgegenstands dar. Alle vorherigen Angebote, 
Vereinbarungen, Zusicherungen, Erklärungen und Verpflichtungen werden 
hiermit ausdrücklich aufgehoben und ersetzt. Diese Vereinbarung kann nur 
durch eine schriftliche Urkunde geändert oder ergänzt werden, die von 
einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter des Lizenzgebers 
unterzeichnet ist. 

 


